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Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,
Der Sommer und die Ferienzeit gehen zu Ende
und ich hoffe, dass Sie alle bei dem herrlichen
Wetter ein wenig ausspannen konnten. Für
alle, die in der DSTG aktiv sind, waren es keine
ruhigen Wochen. Wir versuchen das Chaos,
das uns die Politik beschert hat, zu ordnen
und in den Griff zu bekommen. Das gilt besol-
dungs- wie steuerpolitisch. Nachdem der
Deutsche Bundestag am 4. Juli 2003 die Öff-
nungsklauseln beschlossen und der Bundesrat
am 11. Juli das Gesetzespaket endgültig ver-
abschiedet hat, lassen nun die Länder die Kat-
ze aus dem Sack. Sie beraten und beschließen
in den Kabinetten, wie und in welchem
Umfang sie ihre Beamten mit Sonderopfern
belasten wollen. Im krassen Widerspruch zu
früheren politischen Aussagen, die Beamten
sollten in der Bezahlung mit den Tarifbeschäf-
tigten gleichgestellt werden, beschließt man
reihum, das Urlaubsgeld zu streichen und das
Weihnachtsgeld abzusenken. Entsprechende
Gesetze sind noch in keinem Bundesland ver-
abschiedet, so dass wir alle aufgefordert sind,
politisch Einfluss zu nehmen, um Kürzungen
bei den Sonderzahlungen einzugrenzen.
Unsere Landesverbände haben verschiedene
Maßnahmen ergriffen, Protestveranstaltun-
gen organisiert, Gespräche und Verhandlun-
gen aufgenommen, um die Folgen des Öff-
nungsklauselbeschlusses einzudämmen. Klar
ist, die öffentlichen Kassen sind leer. Die Poli-
tik zeigt sich weitgehend ratlos und versucht
deswegen, den im besonderen Maße zu Treue
und Dienstleistung verpflichteten Beamten in
die Tasche zu greifen. Der Zugriff saniert zwar
die Haushalte nicht, gaukelt aber der Öffent-
lichkeit vor, etwas getan zu haben. Dass der
Schaden durch die Streichmaßnahmen weit
größer ist, als der  vermeintliche Ertrag, wird

ignoriert. Man verlässt sich darauf, dass sich
die Beamten nicht wehren können. Und den-
noch! Wehrlos sind Beamte nicht. Dies werden
die politisch Verantwortlichen in den einzelnen
Ländern auch noch zu spüren bekommen.
Immer mehr der Kolleginnen und Kollegen
stellen sich die Frage: Was habe ich vom Beam-
tenstatus? Die Diskussionen um das Streik-
recht für Beamten erhält neue Nahrung. Auch
während des Steuer-Gewerkschaftstages wur-
de dieses Thema aufgegriffen. Die Bundeslei-
tung ist aufgefordert, zu prüfen, ob der Ver-
zicht auf Streikmaßnahmen noch sinnvoll ist.
Wenn den Beamten die Rechte beschränkt
werden und nur noch die Pflichten bleiben,
wird man über kurz oder lang keinen mehr fin-
den, der noch Beamter werden möchte. Aber
vielleicht ist dies ja auch Absicht einiger Strate-
gen? Zum Nutzen für den Gesamtstaat wäre
eine solche Entwicklung jedenfalls nicht. 

Konfusion wird zum Programm - auch in der
Steuerpolitik. Ein Steueränderungsgesetz
2003, ein Steueramnestiegesetz, eine Neure-
gelung der Gewerbesteuer zu einer kommuna-
len Wirtschaftssteuer stehen auf der politi-
schen Agenda. Schon im frühen Stadium herr-
scht kräftiges Durcheinander. Unsere Linie
bleibt klar. Was der Vereinfachung und Gerech-
tigkeit dient, wird von der DSTG unterstützt.
Vorhaben, bei denen diese Zielsetzungen nicht
sichtbar sind, werden abgelehnt. Die Steuer-
verwaltung kann keinerlei Mehrarbeit verkraf-
ten. Die Kolleginnen und Kollegen sind heute
schon gehalten, sich irgendwie durchzuwur-
steln. Dies bringt Ärger und Frust, Geld wird
verschenkt, die Gerechtigkeit geht baden. Ein
solches Besteuerungsverfahren wird von den
Bürgern nicht akzeptiert. Dies zeigen auch
Reaktionen auf den Publik gewordenen ekla-
tanten Personalmangel in der Frankfurter
Steuerfahndung. Die Politik muss endlich  han-
deln. Mehr Steuerbeamte kosten kein Geld,
sondern bringen Geld. Motivierte Steuerbeam-
te bringen noch ein bisschen mehr. 

Mit kollegialen Grüßen
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Der DSTG-Bundesvorsitzende
Dieter Ondracek traf gemein-
sam mit dem Landesvorsitzen-
den Schleswig Holstein, Karl-
Sönke Jessen, zu einem Ge-
spräch mit Finanzminister
Dr. Ralf Stegner zusammen.
Dr. Stegner war bei der Kabi-
nettsumbildung zu Jahresan-
fang an die Stelle von Claus
Möller getreten. Zuvor war er
Staatssekretär im Bildungsmi-
nisterium. 

In freundlicher und aufge-
schlossener Atmosphäre spra-
chen die DSTG-Vertreter mit
dem Finanzminister. Sie erör-
terten dabei alle aktuellen
Punkte. An erster Stelle stand
die Situation nach dem
Beschluss über Öffnungsklau-
seln und die Haltung des Lan-
des Schleswig-Holstein zum
Urlaubs- und Weihnachtsgeld.
Dr. Stegner erläuterte die Posi-
tion der Landesregierung und
bat um Verständnis, dass auch
Schleswig-Holstein als finanz-
schwaches Land Abstriche bei
den bisherigen Zahlungen
machen müsse. Diese mache
er nicht gerne, aber die Haus-
haltslage zwinge dazu. Der
Bundesvorsitzende erläuterte
die Position der DSTG. Nach-
dem im Januar nach schwieri-
gen Verhandlungen ein Tarif-
kompromiss gefunden wurde,
in dem auch die Frage der Zah-
lung von Weihnachts- und
Urlaubsgeld bis Ende 2005
geregelt war, könne kein Ver-
ständnis dafür aufgebracht
werden, dass den Beamten
weniger zu zahlen sei, obwohl
die politischen Absichtser-
klärungen von einer Gleichbe-
handlung ausgingen. Dr. Steg-
ner meinte dazu, er könne die
Position der DSTG verstehen.
Umgekehrt aber sei auch die
Situation des Landes zu
berücksichtigen. Die vollen
Beträge könnten schlichtweg
nicht mehr bezahlt werden.
Das Land Schleswig-Holstein

bemühe sich um eine sozial
gestaffelte Lösung, die auch
die Beamten nicht zu sehr
belaste. Die DSTG-Vertreter
erkannten an, dass sich der
Finanzminister um eine sozial
verträgliche Lösung bemühe.
Die Ungleichbehandlung der
Beamten sei jedoch inakzep-
tabel. 

Ferner wurde über die Stellen-
bewirtschaftung durch die
Finanzämter gesprochen. Dr.
Stegner erläuterte die Situati-
on, dass nach Auflösung der
OFD deren Aufgaben an die
Ämter delegiert wurden. Die
Finanzämter seien künftig für
Beförderungsentscheidungen
zuständig. Sie können im Rah-
men des vorgegebenen Stel-
lenplanes eigenständig vorge-
hen. Schwierigkeiten, die sich
bereits abzeichnen, wurden im
Einzelnen erörtert. Sie entste-
hen beispielsweise dadurch,
dass die Situation in den ein-
zelnen Ämtern sehr unter-
schiedlich ist. Dr. Stegner
meinte, dass sich diese Proble-
me nach gewisser Zeit abbau-
en werden. Er habe im Kabi-
nett und im Landtag dafür
geworben, die Stellensituation
für die Steuerverwaltung zu
verbessern. Er sei auch erfolg-
reich gewesen. Im Rahmen des
finanziell Machbaren habe er
Stellenhebungen durchsetzen
können, die auf die Ämter
noch verteilt werden. In die-
sem Zusammenhang sprachen
die DSTG-Vertreter die not-
wendige Motivation der Kolle-
ginnen und Kollegen an.
Dr. Stegner bestätigte den
DSTG-Vertretern, dass nur
zufriedene Mitarbeiter gute
Mitarbeiter seien. Deswegen
setze er sich auch für seine
Beschäftigten  entsprechend
ein. Minister Stegner räumte
ein, dass die Arbeitsbelastung
in den schleswig-holsteini-
schen Finanzämtern sehr hoch
sei. Bei der Personalausstat-

tung stehe sein Land am Ende
im Ländervergleich. Dies sei
ihm durchaus bewusst, er hal-
te es aber für sinnvoller, die
knappen finanziellen Mittel
für Beförderungsverbesserun-
gen als für neue Planstellen
einzusetzen.

Die DSTG-Vertreter sprachen
auch die geplante Auflösung
von kleineren Finanzämtern
an. Dr. Stegner erläuterte seine
Position, eine Neustrukturie-
rung sei nach der Kreisreform
nun auch für die Landesbehör-
den und somit auch für die
Finanzämter notwendig. Die-
ser Punkt werde aber einge-
hend geprüft und mit der
DSTG und dem Hauptpersonal-
rat in enger Abstimmung wei-
ter diskutiert. Ondracek mach-
te deutlich, es könne nicht
angehen, dass einerseits das
Personal in den Finanzämtern
laufend reduziert werde und
auf der anderen Seite die poli-
tische Ebene Mehrarbeit
beschließe. Die jüngsten

Beschlüsse zu einer kommuna-
len Wirtschaftssteuer bringen
erneut mehr Bearbeitungsfälle
in die Finanzämter. Zu befürch-
ten sei auch, dass die Frage der
Kindergeldbearbeitung durch
die Finanzämter wieder in die
politische Diskussion kommen
werde. Auch das Thema Um-
satzsteuer-Betrugsbekämp-
fung spiele eine Rolle. Fehlen-
des Personal in den Finanzäm-
tern bedeute Einnahmenaus-
fälle, die sich kein Land leisten
könne. Von daher führe kein
Weg daran vorbei, die Finan-
zämter entweder personell zu
verstärken oder die Arbeitsfäl-
le zu reduzieren. Dies bleibe
eine Daueraufgabe. 
Dr. Stegner war für die Argu-
mente der DSTG-Vertreter
offen und brachte zum Aus-
druck, dass er um die Sorgen
und Nöte seiner Verwaltung
Bescheid wisse und sich um
Verbesserungen bemühe. In
vielen Positionen stimme er
mit der DSTG überein. Nicht
alles Wünschenswerte sei aber
auch machbar. Im Gespräch
konnten alle Anliegen themati-
siert werden  und Dr. Stegner
versicherte, dass er mit der
DSTG engen Kontakt halten
werde.
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Kiel: Über Beförderungen 
entscheiden Finanzämter selbst

Öffnungsklauseln im
Osten auf Agenda
Zu einem Meinungsaustausch
mit der Finanzministerin des
Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern, Sigrid Keler, trafen sich
der DSTG-Bundesvorsitzende
Dieter Ondracek und die stell-
vertretenden Landesvorsitzen-
den Frank Höhne und Uwe
Thiele. Am Gespräch im Minis-
terbüro nahmen auch der
Steuerabteilungsleiter Hinrich
Seidel und die persönliche
Referentin Niedergesäß teil. 
Ein Schwerpunkt war die
besoldungspolitische Haltung
der Landesregierung nach Ein-
führung der Öffnungsklausel

für Weihnachts- und Urlaubs-
geld. Finanzministerin Keler
erläuterte, das Land Mecklen-
burg-Vorpommern müsse als
eines der ärmsten Länder bei
Urlaubs- und Weihnachtsgeld
Abstriche machen. Die Landes-
regierung in Schwerin habe die
Absicht, 2003 das Weihnachts-
geld gestaffelt abzusenken.
Für die Besoldungsstufe A 2 bis
A 9 sollte es auf 45 %, für die
Besoldungsstufe A 10 bis A 13
auf 42,5 % und ab A 14 auf
40 % der Dezember-Bezüge
reduziert werden. Das Urlaubs-
geld soll ab 2004 vollständig
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gestrichen werden. Die DSTG-
Vertreter machten deutlich,
dass es bei aller finanziellen
Enge keine Rechtfertigung
gäbe, die Beamten schlechter
zu behandeln als die Tarifbe-
schäftigten. Finanzministerin
Keler entgegnete, dass die

finanziellen Gegebenheiten
das Land zu einer solch diffe-
renzierten Absenkung zwin-
gen. Im Übrigen sei das Vor-
gehen innerhalb der neuen
Länder abgestimmt. Erörtert
wurde im Einzelnen auch die
personelle Situation der Steu-

erverwaltung Mecklenburg-
Vorpommern. Aufgrund der
sinkenden Bevölkerungszahlen
sei die Belastung in Mecklen-
burg-Vorpommern von den
Fallzahlen her geringer als im
Bundesdurchschnitt. Ein Ab-
bau des Personals sei alter-
nativlos. Im Laufe des Ge-
sprächs sagte die Ministerin
aber zu, dass ein Einstellungs-
korridor für Nachwuchskräfte
offen gehalten werde und
auch keiner mit Kündigung
rechnen müsse. 

Erörtert wurden auch die
geplante Steuerreform und die
Folgen für die Beschäftigten in
den Finanzämtern. Die Frage
nach Ergebnissen über die
dezentralisierende Umsatz-
steuer-Voranmeldestelle konn-
te noch nicht beantwortet
werden, da die Erfahrungsbe-
richte ausstehen.

Breiten Raum in der Diskussion
nahm der zweistufige Aufbau
der Steuerverwaltung ein und
das damit zusammenhängen-
de Schicksal der OFD Rostock.
Ministerin Keler machte deut-
lich, dass die Landesregierung
am Grundsatzbeschluss über
die Zweistufigkeit festhalten
werde. Die Auflösung der OFD
ist eine politische Absicht.
Ministerin Keler sagte den
DSTG-Vertretern zu, dass die
Umsetzung des Beschlusses
weitgehend sozialverträglich
erfolgen soll. Ohne Versetzun-
gen werde es aber nicht gehen.
Die DSTG-Vertreter werden auf
die Sozialverträglichkeit ein
besonderes Augenmerk legen. 

Das Gespräch fand in einer
offenen und freundlichen
Atmosphäre statt. Es wurde
vereinbart, dass man weiter in
Kontakt bleibe.

Eiertanz bei den Öffnungsklauseln
Öffnungsklauseln für Weih-
nachts- und Urlaubsgeld hat
der Deutsche Bundestag am
4. Juli beschlossen. Der Bundes-
rat hat am 11. Juli dem Gesetz
zugestimmt. Es ist inzwischen
in Kraft getreten. Unmittelbar
vor der Abstimmung am 1. Juli
hatte der DSTG-Bundesvorsit-
zende Dieter Ondracek alle
Bundestagsabgeordneten
angeschrieben und sie aufge-
fordert, die Öffnungsklauseln
abzulehnen. Dennoch stimmte
der Bundestag mit Mehrheit zu.
Die Haltung der CDU/CSU
erläuterte der innenpolitische
Sprecher Wolfgang Bosbach in
seinem Antwortschreiben.

Die Kernaussagen in seinem
Schreiben lauten: 

„Der Deutsche Bundestag hat
am 4. Juli 2003 hierzu folgende
Beschlüsse gefasst:

� Die Regelung des beamten-
rechtlichen Urlaubs- und
Weihnachtsgeldes erfolgt
künftig nicht mehr bundes-
einheitlich, sondern kann in
Bund und Ländern unter-

schiedlich erfolgen (Öff-
nungsklauseln);

� Das Tarifergebnis für die
Arbeitnehmer im öffentli-
chen Dienst wird auf Beamte,
Richter, Soldaten und Versor-
gungsempfänger übertragen
– allerdings mit einer (nicht
begründbaren) Verschiebung
um drei Monate.

Die beiden ursprünglich
getrennten Gesetzentwürfe zur
Tarifübernahme und zur Ein-
führung von Öffnungsklauseln
für das Weihnachts- und
Urlaubsgeld wurden von der rot-
grünen Mehrheit im Innenaus-
schuss des Deutschen Bundesta-
ges zu einem Gesetz verknüpft,
bei dem sich die CDU/CSU-Frak-
tion in der Schlussabstimmung
enthalten hat. SPD und Grüne
dagegen haben mit ihren Stim-
men sowohl für die – verzögerte
– Tarifübernahme als auch für
die Einführung von Öffnungs-
klauseln die nötige Mehrheit im
Deutschen Bundestag gesichert.

Die CDU/CSU-Fraktion hat dem
Teil- Entwurf der Länder für Öff-

nungsklauseln beim Urlaubs-
und Weihnachtsgeld nach inten-
siver und kontroverser Diskussi-
on am Ende aus Respekt vor
dem fast einstimmigen
Beschluss des Verfassungsorgans
Bundesrat zugestimmt und
damit der Finanznot der Länder
Rechnung getragen. 

Die Möglichkeit von Öffnungs-
klauseln zieht zunächst einmal
keine direkten Folgen nach sich.
Entscheidend wird jetzt sein, wie
und in welchem Umfang Bund
und Länder jeweils für ihren
Bereich von dieser neuen Mög-
lichkeit Gebrauch machen.

Die CDU/CSU-Fraktion im Deut-
schen Bundestag verknüpft ihre
in schwieriger Abwägung fest-
gelegte Zustimmung zu der
Schaffung des Instruments der
Öffnungsklauseln mit einer Rei-
he konkreter Erwartungen an
die Anwendung dieses Instru-
ments durch Bund und Länder.

Die Union hält u. a. die soziale
Ausgewogenheit innerhalb der
Beamtenschaft sowie im Ver-
gleich zu den  Arbeitnehmern im

öffentlichen Dienst für unver-
zichtbar. So wäre es nicht
gerecht, Personalkostenein-
sparungen im öffentlichen
Dienst allein bei Beamten vorzu-
nehmen, immerhin sind bundes-
weit nur rd. 40 % der öffentlich
Beschäftigten Beamte. Beste-
hende Sonderlasten der Beam-
ten (z. B.: Selbstbehalt bei den
Krankheitskosten; keine kosten-
lose Mitversicherung der Kinder)
sind zu berücksichtigen. Auch ist
zu bedenken, dass die Strei-
chung des Urlaubsgeldes untere
Besoldungsgruppen überpropor-
tional trifft. Nicht angemessen
wäre überdies, wenn der Bund
seine Beamten schlechter
bezahlt als die Länder mit ihrer
wesentlich höheren Personalko-
stenquote ihre Landesbeamten.
Überdies ist das gesamtstaatli-
che Interesse an der Herstellung
gleichwertiger Lebensverhältnis-
se sowie der Wahrung der
Rechts- und Wirtschaftseinheit
(Art. 72 Abs. 2 GG) zu berück-
sichtigen. Dem Entwurf der Bun-
desregierung für die Übertra-
gung des Tarifabschlusses auf

Konstruktives Gespräch in freundlicher Atmosphäre: Von
links nach rechts: stellv. Landesvorsitzender Uwe Thiele,
DSTG-Chef Dieter Ondracek, Finanzministerin Sigrid Keler,
Steuerabteilungsleiter Hinrich Seidel, persönliche Referentin
Niedergesäß, stellv. Landesvorsitzender Frank Höhne
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Besoldung und Versorgung
(BBVAnpG) konnte die CDU/CSU-
Fraktion daher auch nicht
zustimmen. Um die Besoldungs-
und Versorgungsanpassung den-
noch nicht zu gefährden, haben
wir uns bei der Schlussabstim-
mung enthalten.

Während die SPD die Abkoppe-
lung der Beamten durch die 3-
Monats-Verzögerung im zustän-
digen Innenausschuss als „ver-
nünftig“ und „fair“ bezeichnete,

Der beamtenpolitische Spre-
cher der FDP-Bundestagsfrak-
tion, Ernst Burgbacher, schrieb
dem DSTG-Bundesvorsitzen-
den am 2. Juli 2003 u. a. 

„Die FDP lehnt die Gesetzent-
würfe in der vorliegenden Form
ab und wird ihnen nicht
zustimmen. Mit ihrem Entwurf
eines Bundesbesoldungs- und
Versorgungsanpassungsgeset-
zes 2003/2004 verlangt die
Bundesregierung erneut ein
Sonderopfer von ihren Beam-
ten. Sie nutzt und unterstützt
damit bestehende Vorurteile
und wird ihrem Versprechen
einer zeit- und inhaltsgleichen
Umsetzung des Tarifergebnis-
ses im öffentlichen Dienst auf
die Beamten nicht gerecht. Die
FDP hat als Konsequenz aus
dem völlig unbefriedigenden
Handeln der Bundesregierung
Vorschläge für ein modernes
Besoldungsrecht vorgelegt. Wir
wollen darin die Einheitlichkeit
der Besoldung in Deutschland

um 3 Monate verzögerten
Besoldungserhöhung noch
den Öffnungsklauseln zuge-
stimmt.

Nach den Erklärungen im Bun-
destag wollte keine Fraktion
die Öffnungsklauseln, den-
noch hat die Mehrheit den
Öffnungsklauseln zuge-
stimmt. Ebenso wollten alle
Fraktionen im Bundestag die
wirkungsgleiche Übertragung
der Tariferhöhung auf die
Beamtenbesoldung, und den-
noch hat die Mehrheit einer 
3-monatigen Verzögerung
zugestimmt. Die Mehrheit der
Abgeordneten des Deutschen
Bundestags hat offenbar
gegen die eigene Überzeu-
gung stimmen müssen. Sie
haben sich von den „Landes-
fürsten“ gängeln lassen. Die-
ses Verhalten ist demokratie-
schädlich und stellt die Unab-
hängigkeit der Bundestagsab-
geordneten in Frage. 
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hat die Union den Wegfall der
Verschiebung und damit neben
der inhaltsgleichen auch die zeit-
gleiche Übertragung des Tarifer-
gebnisses gefordert. Weil die Län-
der über Öffnungsklauseln künf-
tig ihren besonderen Verhältnis-
sen selbst Rechnung tragen kön-
nen, bedarf es einer bundes-
politisch vorgegebenen weiteren
Einsparung durch verzögerte
Tarifübernahme nicht.“

Diesen politischen „Eiertanz“
mag jeder selbst bewerten.

Der Innenpolitische Sprecher der
SPD-Bundestagsfraktion Dieter
Wiefelspütz hat den DSTG-Bun-
desvorsitzenden angerufen und
die Position der SPD-Bundes-
tagsfraktion verdeutlicht. Bei
diesem Gespräch konnte keine
Übereinstimmung der Stand-
punkte erzielt werden. Für
Anfang September wurde ein
Gespräch vereinbart, bei dem es
darum geht, wie die negativen
Folgen des Öffnungsklauselbe-
schlusses eingegrenzt werden
können.

Auch hier die Feststellung; hätte
der Bundestag die Öffnungs-
klauseln nicht beschlossen,
müsste nun nicht nach Eingren-
zungen gesucht werden.

weiter gewährleisten, wir wer-
den darin zusätzliche Möglich-
keiten der Dienstherren für
mehr Flexibilität schaffen. Ins-
besondere müssen Motivation
und Leistungsbereitschaft
gefördert werden.

Tatsache ist, dass die Beamten
in den vergangenen Jahren
weit mehr Sonderopfer
gebracht haben, als andere
Berufsgruppen, Tatschache ist
auch, dass wir als Staat Gefahr
laufen, im Wettbewerb auf
dem Arbeitsmarkt um gute
Köpfe den kürzeren ziehen. Ein
attraktiver öffentlicher Dienst
ist auf qualifizierte und

hochmotivierte Beamte ange-
wiesen. Ein funktionsfähiger
öffentlicher Dienst ist eine
wichtige Säule unseres demo-
kratischen Rechtsstaates. Dabei
hat sich auch das Berufsbeam-
tentum bei der politischen Ent-
wicklung Deutschland
bewährt. Sonderopfer zu Lasten
der Beamten lehnen wir ab.“

Die FDP-Bundestagsfraktion
war in ihren Taten konse-
quent. Sie hat bei der Abstim-
mung am 11. Juli weder der

Abwärtsspirale bei
Sonderzuwendungen
Mit den Öffnungsklauseln
haben Bund und Länder die
Möglichkeit erhalten, die Höhe
von Sonderzuwendung und
Urlaubsgeld eigenständig zu
regeln. Davon haben der Bund
und einige Länder bereits
Gebrauch gemacht und Gesetz-
entwürfe vorgelegt. Die übri-
gen Bundesländer haben Eck-
punkte bzw. Positionen für ihre
Gesetzentwürfe weitgehend
abgesteckt mit dem Fazit –
Abwärtsspirale. Die DSTG agiert
vehement gegen die einseiti-
gen Sparmaßnahmen. Es gibt
nicht die Spur einer sachlichen
Rechtfertigung, wegen selbst
verschuldeter Haushaltsmisere
für die Beamten das Weih-
nachtsgeld abzusenken und
das Urlaubsgeld zu streichen
sowie die Arbeitszeit zu verlän-
gern. Gegen diese Maßnahmen
setzen wir uns weiterhin auf
Bundes- und Landesebene zur

Wehr. Wir dokumentieren den
Sachstand:
Der Gesetzentwurf des Bundes
sieht für die Sonderzuwendung
eine Kürzung im Jahr 2004 auf
5 % der Jahresbezüge bei akti-
ven Beamten, bei Pensionären
eine Kürzung auf 4,17 % vor.
Der Sonderbetrag für Kinder
soll wegfallen, das Urlaubsgeld
ab 2004 gestrichen werden. 

Der Gesetzentwurf des
Freistaates Bayern
beinhaltet für das Jahr
2003 keine Abstriche

beim Weihnachts- und Urlaubs-
geld. In den Jahren 2004 bis
2006 soll die Sonderzuwen-
dung bei Bezügeempfängern
bis A 11 auf 70 % (Aktive) und
auf 60 % bei Pensionären
gestrichen werden. Ab den
Besoldungsgruppen A 12 soll
die Sonderzuwendung auf 65 %
(Aktive) bzw. 56 % (Pensionäre)
gekürzt werden. Das Urlaubs-

Ernst Burgbacher

Dieter Wiefelspütz

Wolfgang Bosbach

Abwärtsspirale bei
Sonderzuwendungen



geld soll in 2004 ab Besoldungs-
gruppe A 9 gestrichen werden;
Zahlung von 100 Euro bis A 8.
Insgesamt sollen diese Maßnah-
men bis 2006 befristet werden.

Berlin will die Sonderzu-
wendung bis auf einen
Sockelbetrag in Höhe
von 640 Euro plus 25,56

Euro je Kind ab 2003 kürzen.
Pensionäre erhalten von diesem
Jahr an 320 Euro. Das Urlaubs-
geld soll 2004 gestrichen wer-
den. 

Der Gesetzentwurf des
Freistaates Sachsen
sieht vor, Sonderzuwen-
dungen auf Festbeträge

zwischen 950 Euro und 2.100
Euro umzuwandeln. Ab 2003
soll es damit zu einer Reduzie-
rung auf ca. 45 % eines Monats-
bezuges im einfachen und mitt-
leren Dienst, auf 42,5 % eines
Monatsbezuges im gehobenen
und auf 40 % im höheren Dienst
kommen. Das Urlaubsgeld soll
ab 2004 gestrichen werden. 

Der Freistaat Thüringen
sieht ebenfalls eine
Absenkung der Sonder-
zuwendung auf 45 %

für den mittleren Dienst, auf
42,5 % für den gehobenen und
40 % für den höheren Dienst
vor; Streichung des Urlaubs-
geldes ab 2004.

Nordrhein-Westfalen
will die Sonderzuwen-
dung auf 60 % eines
Monatsbezuges für

Anwärter sowie Bezügeempfän-
ger bis A 8, auf 50 % eines
Monatsbezuges für die übrigen
Bezügeempfänger kürzen. Eine
Sonderzahlung für Kinder ist
vorgesehen. Die Kürzungen sol-
len zunächst bis 30. November
2008 befristet werden. Das
Urlaubsgeld soll ab 2004 gestri-
chen werden. 

Baden-Württemberg
sieht eine Absenkung
des Bemessungsfaktors
für die Sonderzuwen-

dung in diesem Jahr um 26 %
auf unter 60 % und gestaffelt
auf 64 % ab 2004 vor. Dies soll
nicht für familienbezogene
Komponenten gelten. Ange-
dacht ist zudem eine gezwölf-

telte Auszahlung ab 2004 und
eine Teilhabe an zukünftigen
Besoldungsanpassungen. Ab
2004 soll das Urlaubsgeld
gestrichen werden. 

Brandenburg will die
Sonderzuwendung bis
A 8 auf 45 %, bis A 13
auf 42,5 % und ab A 14

auf 40 % des derzeitigen Betra-
ges ab dem Jahr 2004 absenken.
Streichung des Urlaubsgeldes
ab 2004. 

Die Freie und Hanse-
stadt Hamburg stimmt
sich mit anderen Nord-
ländern ab. Eine Kür-

zung der Sonderzuwendung ist
ab diesem Jahr um etwa 25 %
auf 60 % ab A 13, darunter auf
66 % vorgesehen. Eine Teilhabe
an der Dynamisierung ist vorge-
sehen. Das Urlaubsgeld soll ab
2004 ab der Besoldungsgruppe
A 9 gestrichen werden, anson-
sten unvermindert in Höhe von
332,24 Euro ausgezahlt werden. 

Die Freie Hansestadt
Bremen will sich mit
anderen Nordländern
abstimmen (siehe

Hamburg). Beim Urlaubsgeld ist
eine Streichung entweder für
Alle oder ab der Besoldungs-
gruppe A 9 vorgesehen. 

Hessen will die Sonder-
zuwendung auf 60 %
bei Aktiven und 50 %
bei Pensionären verrin-

gern. Zahlung Urlaubsgeld 166
Euro bis A 8, ab A 9 wird es
gestrichen. 

In Mecklenburg-Vor-
pommern soll der
Grundbetrag auf 40 %
des Dezembergehaltes

festgeschrieben werden, von A
10 bis A 13 auf 42,5 %, von A 1
bis A 9 auf 45 %. Das Urlaubs-
geld soll ab 2004 gestrichen
werden.

Niedersachsen will sich
mit anderen Nordlän-
dern abstimmen; Kür-
zung des Weihnachts-

geldes um etwa 25 % für 2003
(siehe Hamburg). Ab 2004
Absenkung auf 50 %. Das
Urlaubsgeld soll in 2004 ab der
Besoldungsgruppe A 9 gestri-
chen werden. 
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In Rheinland-Pfalz sind
bis Redaktionsschluss
keine Kürzungen von
Sonderzuwendung und

Urlaubsgeld angekündigt. Die-
ses Bundesland hat im Bundes-
rat gegen die Öffnungsklauseln
gestimmt. 

Im Saarland hat Mini-
sterpräsident Müller
zugesagt, in 2003 kei-
ne Änderungen bei

Sonderzuwendung und
Urlaubsgeld vorzunehmen. Ab
2004 sind im Bereich der Son-
derzuwendung Änderungen
möglich, abhängig von der
Steuerschätzung. Beim
Urlaubsgeld ist eine sozial
gestaffelte Kürzung ab 2004
möglich. 

Sachsen-Anhalt regelt
die Zahlung von Son-
derzuwendung und
Urlaubsgeld einver-

nehmlich mit Thüringen und
Sachsen. 

Schleswig-Holstein
sieht eine sozial gestaf-
felte Kürzung der Son-
derzuwendung für 2003

auf 70 % (A 2 bis A 6), auf 67 % (A
7 bis A 9), auf 64 % (A 10 bis A 13
sowie C 1 und B 1) bzw. 60 % für
die übrigen Gruppen vor. Für Ver-
sorgungsempfänger soll diese
Sonderzuwendung um weitere
10 % reduziert werden. Des Wei-
teren ist eine Streichung des
Urlaubsgeldes ab 2004 für den
höheren und gehobenen Dienst
vorgesehen. 

lungen zur strafbefreienden
Erklärung als einen massiven
Eingriff in die Gleichmäßigkeit
der Besteuerung ab. Dieser Ein-
griff sei weder steuersystema-
tisch gerechtfertigt noch steuer-
politisch geboten. Die Höhe der
pauschalierten Abzugssteuer,
der Abgeltungswirkung zukom-
me, werde mit einem Steuer-
satz von lediglich 25 % der
nacherklärten Bemessungs-
grundlage bewusst so niedrig
gehalten, dass sie in der Mehr-
zahl der Fälle weit unter der
eigentlich verkürzten Steuer
bleiben werde, so der DSTG-
Chef. Dies führt dazu, dass die
bei einer Nachmeldung nach
dem Gesetzentwurf eintretende
steuerliche Belastung z. B. auf
nicht deklarierte Kapitalerträge
in Höhe von z. B. 100 000 Euro
nur 15 000 Euro, bei einer
regulären Besteuerung und
einem angenommenen Grenz-
steuersatz von 51 % dagegen
die Definitivbelastung 53 267
Euro beträgt.

Schlag ins Gesicht
der ehrlichen
Steuerzahler
Die mit dem Gesetzentwurf
bewirkten Steuergeschenke ste-
hen im krassen Widerspruch
zum verfassungsgemäßen Prin-
zip des Gleichmaßes der
Besteuerung. Mit diesem
Gesetz wird lediglich eine Grup-
pe von Steuerpflichtigen begün-
stigt, die dem Fiskus, den Trä-
gern der Sozialversicherungen
und nicht zuletzt der Gesell-
schaft insgesamt über viele Jah-
re hinweg mit krimineller Ener-
gie Steuern und Abgaben vor-
enthalten und damit dem Staat
nachhaltig und im erheblichen
Umfang Schaden zugefügt hat.
Aber auch gegenüber denjeni-
gen, die bereits in der Vergan-
genheit Reue gezeigt und durch
eine Selbstanzeige zwar straf-
aber nicht steuerfrei geblieben
sind, wirkt eine solche Steuer-
amnestie wie Hohn. Derjenige,
der die stärksten Nerven zeigt
und am längsten durchhält,
wird vom Staat mit großzügi-
gen Steuergeschenken belohnt,
argumentiert Ondracek.

Auf politischer Ebene wird allent-
halben der Staatsverdruss und in
diesem Zusammenhang das
Absinken der Steuermoral
beklagt. Mit einem solchen
Gesetz kann man es den bisher
Steuerehrlichen nicht verdenken,
wenn sie ebenfalls steuerunehr-
lich werden. Offensichtlich müs-
sen Hinterzieher nur lange genug
warten, bis sie auf diese oder
ähnliche Weise Steuergeschenke
erlangen.

Verfolgungsdruck
notwendig
Rechtstaatlich erträglich wäre
das Gesetz nur, wenn gleichzeitig
der Verfolgungsdruck erheblich
verstärkt wird. Der Staat trägt an
der Steuerhinterziehung eine
Mitverantwortung, weil die
gesetzlichen Vorschriften z. B. §
30 a AO und die ungenügende
personelle Ausstattung der Steu-
erverwaltung die Steuerbürger
zur Unehrlichkeit verführten.
Insoweit ist er gehalten, im
Zusammenhang mit einer
Erhöhung des Verfolgungsdruck
den „Verführten“ eine Chance
zur Rückkehr in die Ehrlichkeit zu
geben. 
Steuerehrlichkeit bei denen, die
bereits steuerunehrlich gewor-
den sind bzw. bei denen, die sich
mit dem Gedanken tragen,
steuerunehrlich zu werden, kann
nur mit der Gefahr der Ent-
deckung und den damit folgen-
den strafrechtlichen, finanziellen
und gegebenenfalls auch sozia-
len Folgen erreicht werden. Wer
jedoch wegen einer völlig unzu-
reichenden Personalausstattung
der Finanzämter in der Veranla-
gung, in den Prüfungsdiensten
und in der Steuerfahndung
sowie unzureichender gesetzli-
cher Kontrollmöglichkeiten
damit rechnen kann, von Nach-
prüfungen verschont zu bleiben,
wird sein Verhalten auch in
Zukunft nicht ändern. 
Einzig wirksames Mittel für
Steuerehrlichkeit bleibt damit
die Verbesserung der personellen
Ausstattung der Steuerverwal-
tung. Sie braucht auch ein mit
effektiven und zielgenauen Kon-
trollbefugnissen ausgestattetes
gesetzliches Handwerkzeug.
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Steuergeschenke
verhöhnen Verfassung
Das Bundeskabinett hat vor der
Sommerpause 2003 den Gesetz-
entwurf zur Förderung der
Steuerehrlichkeit beschlossen.
Ziel soll sein, mit attraktiven
Regelungen für die Vergangen-
heit Steuerhinterziehern einen
Anreiz zu bieten, in die Steue-
rehrlichkeit zurück zu kehren
und damit einen Beitrag zum
Rechtsfrieden zu leisten. Zudem
sollen die Überprüfungsmög-
lichkeiten der Finanzverwaltung
maßvoll verbessert werden, um
Steuerhinterziehung in der
Zukunft zu erschweren. 

Mit der Einführung „einer
Brücke in die Steuerehrlichkeit“
soll derjenige, der in der Vergan-
genheit Steuern verkürzt hat,
durch Abgabe einer strafbefrei-
enden Erklärung und Entrich-
tung einer pauschalen, als Ein-
kommensteuer geltenden Abga-
be, Strafbefreiung oder Befrei-
ung von Geldbußen erlangen
können. In der Erklärung soll die
Summe der nach dem 31.
Dezember 1992 und vor dem 1.
Januar 2002 erzielten Einnah-
men angegeben werden, die bis-
her nicht versteuert wurden. Die
strafbefreiende Erklärung soll
als Steueranmeldung ausgestal-

tet werden und damit ohne wei-
teres Zutun der Finanzbehörden
als Steuerfestsetzung wirken.
Soweit die Erklärung nicht sämt-
liche unversteuerte Einnahmen
erfasst, bleibt es hinsichtlich der
nicht erklärten Einnahmen beim
geltenden Recht. Für die strafbe-
freiende Erklärung sollen dabei
zwei Stufen gelten. Bei einer
Erklärung vom 1. Januar 2004
bis 31. Dezember 2004 soll ein
Steuersatz von 25 % auf die
erklärten Einnahmen gelten.
Wer danach bis zum 31. März
2005 eine Erklärung abgibt, soll
35 % Steuern zahlen. Zudem
wird die Bemessungsgrundlage
für die Strafsteuer je nach Steu-
erart reduziert. Bei der Einkom-
mensteuer und Körper-
schaftsteuer sind es 60 %, bei
der Gewerbesteuer 10 %, bei der
Umsatzsteuer 30 % und bei der
Erbschaftsteuer 20 %, die der
Bemessung der Strafsteuer zu
Grunde zu legen sind. 

Eingriff in 
Gleichmäßigkeit der
Besteuerung
In einer ersten Stellungnahme
lehnt der DSTG-Bundesvorsit-
zende Dieter Ondracek die Rege-



A

Die Steuer-Gewerkschaft

DSTG magazin – September 2003

DSTG

10

Am 13. August 2003 hat das
Bundeskabinett die Eckpunkte
des Gesetzentwurfes zum
Haushaltsbegleitgesetz 2004
beschlossen. Darin sollen die
wesentlichen Elemente des
Haushaltsstabilisierungskon-
zepts 2004 sowie das Vorzie-
hen der letzten Steuerentlas-
tungsstufe von 2005 auf 2004
geregelt werden. Ziel ist, bei
einer Entlastung von insge-
samt 21,8 Milliarden Euro bes-
sere Rahmenbedingungen für
mehr Investitionen und mehr
privaten Konsum zu schaffen.
Mit der Senkung des Einkom-
mensteuersatzes soll ein zu-
sätzlicher Anreiz zur Arbeits-
aufnahme im Niedriglohnbe-
reich und damit ein wesentli-
cher Beitrag zum Abbau der
Schwarzarbeit und der Schat-
tenwirtschaft geleistet wer-
den. 

Zur Finanzierung dieser steuer-
lichen Entlastung sind eine
höhere Nettokreditaufnahme,
Privatisierungseinnahmen und
verschiedene Streichungen
von steuerlichen Tatbeständen
vorgesehen. Für Neufälle soll
ab dem Jahr 2004 sowohl die
Eigenheimzulage als auch die
Wohnungsbauprämie wegfal-
len. Statt dessen ist geplant,

ein Zuschussprogramm zur
Strukturverbesserung in Städ-
ten einzuführen, für das der
Bund 25 Prozent seiner bis
zum Jahr 2011 durch die Strei-
chung der Eigenheimzulage
erzielten Einsparungen zur Ver-
fügung stellen will. 
Ursprünglich sollte die Entfer-
nungspauschale für Wege zwi-
schen Wohnung und Arbeits-
stätte auf 0,40 Euro für Entfer-
nungen ab dem 21. Kilometer
begrenzt werden. Die Minde-
rung der Entfernungspauschale
sollte für alle Arbeitnehmer
gelten, unabhängig davon, wie
sie zu ihrer Arbeitsstätte gelan-
gen. Aufwendungen für die
Benutzung öffentlicher Ver-
kehrsmittel, so sahen die Pläne
vor, hätten aus umweltpoliti-
schen Gründen jedoch weiter-
hin angesetzt werden können.
Nach heftiger Kritik der DSTG,
aus Teilen der Regierungsfrak-
tion, von der Opposition und
von Interessenverbänden lenk-
te das Bundesfinanzministeri-
um ein und stellte diese Über-
legungen mit dem Ziel einer
gleichmäßigen Behandlung
aller Verkehrsteilnehmer zur
Disposition. 
Zur Refinanzierung der steuer-
lichen Entlastung will der Bund

ferner seine Zuschüsse zur
Rentenversicherung um jähr-
lich 2 Milliarden Euro reduzie-
ren. 

Aber auch die Beamtinnen
und Beamten des Bundes wer-
den zu  einem Beitrag zur Refi-
nanzierung herangezogen. Bei
Versorgungsempfängern soll
das Weihnachtsgeld auf 50
Prozent der monatlichen Ver-
sorgungsbezüge reduziert
werden. Das Urlaubsgeld soll
gestrichen und das Weih-
nachtsgeld auf 60 Prozent
eines Monatsbezuges bei akti-
ven Beamten, Richtern und
Soldaten des Bundes festge-
schrieben werden. 

Der DSTG-Bundesvorsitzende
Dieter Ondracek hat die Eck-
punkte zum Haushaltsbegleit-
gesetz 2004 in einer ersten
Stellungnahme differenziert
beurteilt. Das Vorziehen der
dritten Stufe der Steuerreform
auf den 1. Januar 2004 sei das
richtige Mittel in derzeit
schwieriger Zeit; da es sich
nicht um ein neues steuerli-
ches Vorhaben handele, son-
dern bereits mit dem Steuer-
senkungsgesetz im Jahre 2000
beschlossen wurde, werde
lediglich geltendes Recht vor-
zeitig umgesetzt. Deshalb sei-
en Debatten vollkommen
überflüssig, ob man sich diese
Steuersenkungen leisten kön-
ne, zumal die Gefahr bestün-
de, dass bei ausbleibender
Wirtschaftserholung im Jahre
2005 die dritte Stufe dann
ebenfalls nicht finanziert und
umgesetzt werden könne.
Daher gäbe es derzeit keine
Alternative zu dem Versuch,
durch vorgezogene Entlastun-
gen wirtschaftlich positive
Impulse zu setzen.

Sollten die Autofahrer bei der
Neugestaltung der Entfer-
nungspauschale dennoch ein-
seitig belastet oder die Pau-
schalen unverhältnismäßig
niedrig angesetzt werden,
rechnet der DSTG-Chef mit
einer Klagewelle und einer
Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts. Die ur-
sprünglich angedachte Be-
grenzung der Entfernungs-

pauschale für Entfernungen
ab dem 21. Kilometer würde
das Steuerrecht weiter ver-
komplizieren und zu Mehrar-
beit in den Finanzämtern
führen. Eine solche Regelung
lade geradezu zur Steuerun-
ehrlichkeit ein, da Autofahrer
künftig angeben würden,
öffentliche Verkehrsmittel zu
benutzen. Ein Belegnachweis
wäre vollkommen unprakti-
kabel. Als praktische Lösun-
gen kommen für den DSTG-
Bundesvorsitzenden lediglich
in Frage, entweder den
Betrag der Entfernungspau-
schale zu reduzieren oder die
Regelung ganz zu streichen
und dafür im Gegenzug die
Werbungskostenpauschale
für alle anzuheben.

Scharf kritisierte Ondracek
die Gesetzeseckpunkte zu
den geplanten Kürzungen
von Weihnachts- und
Urlaubsgeld. Es sei unglaub-
lich, dass der Rotstift einseitig
bei den verbeamteten Kolle-
ginnen und Kollegen ange-
setzt werde und diese zur
Haushaltssanierung, und
damit in einem Atemzug mit
dem Abbau steuerlicher Ver-
günstigungen genannt und
herangezogen würden. 

Die derzeitige Subventi-
onsdebatte dürfe nicht ledig-
lich auf Pendlerpauschale
und Eigenheimzulage fokus-
siert werden. Vielmehr müsse
die Politik endlich den Mut
beweisen, sämtliche Subven-
tionen auf den Prüfstand zu
stellen, argumentiert der
Bundesvorsitzende. Nur so
werde der Gerechtigkeitsa-
spekt gewahrt.

Insbesondere wegen der
Änderungen des Eigenheim-
zulagegesetzes, des Einkom-
mensteuergesetzes sowie
weiterer steuerlicher Ände-
rungen bedarf das Haushalts-
begleitgesetz 2004 der
Zustimmung des Bundesra-
tes. Insoweit bleibt abzuwar-
ten, ob vor allem die Eck-
punkte zur Refinanzierung
Strukturpfeiler für den Bun-
deshaushalt 2004 bilden wer-
den. 
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Beamte sollen Löcher
im Haushalt stopfen

Der Fehlerteufel
schlug im DSTG-
Magazin Juli/August
2003 auf Seite 14 im
Bericht zum Wechsel
bei OFD Magdeburg
zu. Anstelle des Ober-
finanzpräsidenten
Erhard Stollberg
haben wir den
Landesfinanzminister
Prof. Dr. Karl-Heinz
Paqué abgebildet. 

Hier nun der neue
Chef der Oberfinanz-
direktion Magdeburg,
Oberfinanzpräsident
Erhard Stollberg.

Fehlerteufel



A

Die Steuer-Gewerkschaft

DSTG magazin – September 2003

DSTG

11

Am 12. August 2003 fand im
Bundesfinanzministerium die
Anhörung zum Referentenent-
wurf eines Gesetzes zur Ände-
rung steuerrechtlicher Vor-
schriften (Steueränderungsge-
setz 2003) statt. Die stellver-
tretenden Bundesvorsitzenden
Manfred Lehmann und Tho-
mas Eigenthaler sowie Bun-
desgeschäftsführer Rafael Zen-
der vertraten die Position der
DSTG.

Der Gesetzentwurf soll dem
steuerpolitischen Leitbild
„Modernisierung und Vereinfa-
chung“ der Bundesregierung
folgen und im Zusammenhang
mit moderner Technik Bürger
und Steuerverwaltung entla-
sten. Mit der Umsetzung von
EU-Richtlinien erfüllt das Steu-
eränderungsgesetz 2003 Rah-
menregelungen der Europäi-
schen Gemeinschaft. Anpas-
sungen des Umsatzsteuer-
rechts und des Investitionszu-
lagengesetzes haben das Ziel,
eine Harmonisierung und Ver-
einfachung der europäischen
Steuerpolitik zu erreichen.

Zur Modernisierung und Ver-
einfachung der Besteuerungs-
praxis sind folgende Maßnah-
men vorgesehen:

� Modernisierung des Lohn-
und Einkommensteuerver-

fahrens durch elektronische
Übermittlung der Lohnsteu-
erbescheinigung an die
Finanzverwaltung, in einfa-
chen Fällen Steuererklärung
für Arbeitnehmer auf Basis
der Lohnsteuerbescheini-
gung.

� Vereinfachung des Besteue-
rungsverfahrens durch dau-
erhafte Zuordnung eines
bestimmten Ordnungs-
merkmales für jeweils ein
Steuersubjekt. Damit soll
die Vergabe von weiteren
Steuernummern entbehr-
lich werden, z. B. bei ver-
schiedenen Steuerarten
oder bei einem Wechsel des
Wohn- oder Betriebssitzes. 

� Praxisgerechte Abwicklung
der wegen des Familienleis-
tungsausgleichs anhängi-
gen „Masseneinsprüche
und Massenanträge“ für
Altfälle durch gesetzliche
Fiktion.

� Gesetzliche Verankerung
der bisherigen Verwaltungs-
regelung des R 157 Absatz 4
der Einkommensteuerricht-
linien zum so genannten
anschaffungsnahen Auf-
wand in § 6 Absatz 1 Nr. 1 a
EStG.

� Erleichterung der Steuerer-
klärung von Kapitalanle-

gern durch jährliche Aus-
stellung einer zusammen-
fassenden Bescheinigung
der inländischen Kredit-
und Finanzdienstleistungs-
institute für Einkünfte aus
Kapitalvermögen und aus
privaten Veräußerungsge-
schäften.

� Die temporäre Umsatzsteu-
erbefreiung von Umsätzen
im Zusammenhang mit
bestimmten Gegenständen,
die in ein Umsatzsteuer-
lager eingelagert werden
bzw. sich in einem Zollver-
fahren (Nichterhebungsver-
fahren) befinden.

Bei der weiteren Anpassung
des Umsatzsteuerrechtes ste-
hen die Harmonisierung der

Vorschriften für die Rech-
nungsstellung im Bereich der
Umsatzsteuer mit dem Ziel der
Reduzierung von Formvor-
schriften in den Mitgliedsstaa-
ten der Europäischen Union im
Mittelpunkt.

Für die Deutsche Steuer-
Gewerkschaft sind die vorge-
schlagenen Maßnahmen zur
Modernisierung und Vereinfa-
chung der Besteuerungspraxis
sowie die Novellierungen zum
Umsatzsteuerrecht von vorran-
gigem Interesse. 

Bankbescheinigungen
erleichtern Arbeit in
Finanzämtern
In der Anhörung lehnten die
Banken die Einführung einer
so genannten zusammenfas-
senden Bescheinigung der Kre-
dit- und Wertpapierinstitute in

Von links nach rechts: stellv.
DSTG-Bundesvorsitzender
Manfred Lehmann, DSTG-Bun-
desgeschäftsführer Rafael Zen-
der, stellv. DSTG-Bundesvorsit-
zender Thomas Eigenthaler

Fortschritt bei Vereinfachung 
der Besteuerungspraxis
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§ 24 b EStG n. F. mit der
Begründung ab, bei ihnen wür-
den 400 Millionen Konten
geführt, sodass die Neurege-
lung einen riesigen Verwal-
tungs- und Kostenaufwand
verursache. Der stellvertreten-
de Bundesvorsitzende Manfred
Lehmann erwiderte, dass die
geplante Bankbescheinigung
eine Erleichterung für die
Finanzämter und den Steuer-
pflichtigen darstelle, weil die
Bankprodukte für die Steuerer-
klärung vorsortiert werden.
Bereits jetzt würden Bescheini-
gungen ausgestellt. Bei der
geplanten Regelung handele
es sich allenfalls um eine
Umstellung des Informations-
systems. Lehmann appellierte
an die Bankenvertreter, mit
einer zusammenfassenden
Bescheinigung könnten die
Institute ihre Kundenfreund-
lichkeit unter Beweis stellen. 

Papierlos ist der 
richtige Weg
Die DSTG begrüßt die Rege-
lung des neuen § 41 b EStG. Er

sieht vor, dass anstelle der
Lohnsteuerbescheinigung auf
der Lohnsteuerkarte die
Arbeitgeber die entsprechen-
den Daten der Finanzverwal-
tung elektronisch bis zum
28. Februar des Folgejahres
übermitteln. Es passe in die
„ELSTER-Landschaft“ und die
Praxiserfahrung, dass auch die
Lohnsteueranmeldungen der
Arbeitgeber beim Finanzamt
bereits in hohem Maße elek-
tronisch eingehen, argumen-
tierte der stellvertretende Bun-
desvorsitzende Thomas Eigent-
haler. Notwendig sei aber, dass
eine ausreichende Pilotierung
erfolge, damit möglicher Ärger
in der Anfangsphase des Pro-
jekts nicht bei den Kolleginnen
und Kollegen in den Ämtern
lande und dort zu Mehrarbeit
und Frust führe. 

Unveränderliche
Identifikationsnummer
Die Einführung einer unverän-
derlichen Identifikationsnum-
mer (ID-Nummer) hält die
DSTG für sinnvoll. Wirkungsvoll

sei eine solche Nummer jedoch
nur dann, wenn sie verwal-
tungsübergreifend – z. B. auch
beim Arbeitsamt, Sozialamt,
bei der Krankenkasse u. a. –
eingeführt werde, um einen
Abgleich möglich zu machen.
Zu diesem Thema sei in dem
Gesetzentwurf nichts erkenn-
bar. Unklar sei ebenfalls, ob die
bisherige Steuernummer
ersetzt werden oder die neue
ID-Nummer nur neben sie tre-
ten solle. Eine Ordnung der
Akten im Finanzamt lediglich
nach der neuen Nummer sei
kaum möglich. Zudem müsse
sichtbar sein, zu welchem
Finanzamt ein Steuerfall gehö-
re. Das BMF räumte ein, dass
an diesen Problemen noch
gearbeitet werden müsse.

Masseneinsprüche
Erhebliche Diskussionen lösten
die Regelungen des Einfüh-
rungsgesetzes zur Abgaben-
ordnung aus, die eine Rechts-
grundlage für die rationelle
Abwicklung der zu den Vor-
schriften des Familienleis-
tungsausgleichs anhängigen
„Masseneinsprüche“ und
„Massenanträge“ schaffen sol-
len. Mit einer Zurückweisungs-
fiktion sollen Einsprüche und
Anträge erledigt werden. Auf
der einen Seite würde eine sol-
che Zurückweisungsfiktion die
Arbeit der Finanzämter bei
Masseneinsprüchen bzw. 
-änderungsanträgen erleich-

tern, auf der anderen Seite sei
jedoch nachteilig, dass solche
zurückgewiesenen Anträge
bzw. Einsprüche sehr lange in
der Schwebe blieben, weil in
solchen Fällen Rechtsbehelfs-
fristen von einem Jahr gelten
würden. Zudem sei problema-
tisch, dass viele Steuerzahler
von einer solchen gesetzlichen
Erledigung nichts wüssten. Bei
Einführung einer solchen
Zurückweisungsfiktion wäre
nach Ansicht der DSTG eine
intensive Presseaufklärung
notwendig.

Das BMF erläuterte, dass der
Referentenentwurf zum Steu-
eränderungsgesetz 2003 mit
den entsprechenden Änderun-
gen am 3. September dieses
Jahres im Kabinett behandelt
werden solle.

12

Im Mittelpunkt von Ber-
linfahrten der DSTG-
Ortsverbände steht
nicht nur der Besuch
von Verfassungsorga-
nen und Ministerien, wie
Bundestag, Bundesrat,
Bundesfinanzministeri-
um usw. Zur guten Tra-
dition ist mittlerweile bei
den Ortsverbänden
auch ein Besuch ihrer
DSTG-Bundesge-
schäftsstelle in der Bun-
deshauptstadt gewor-
den. So ließ sich auch
der Ortsverband Mos-
bach mit seiner Vorsit-
zenden Alexandra Kauf-
mann und Finanzamts-
vorsteher Werner-Willi
Pfisterer von Bundesge-
schäftsführer Rafael
Zender die Arbeit der
DSTG-Bundesge-
schäftsstelle erläutern,
wobei natürlich auch
über die aktuellen
dienst- und steuerrecht-
lichen Gesetzesvorha-
ben diskutiert wurde.

Am 9. Juli 2003 feierte der DSTG-Ortsverband Bad Hersfeld
sein 50-jähriges Bestehen in einer würdigen Feierstunde. Der
Ortsverbandsvorsitzende Erich Döring konnte u. a. den DSTG-
Bundesvorsitzenden Dieter Ondracek, die stellvertretene Bun-
desvorsitzende Anne Schauer sowie den Vorsitzenden des
dbb Hessen Walter Spieß begrüßen. 
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Der Steuer-Gewerkschaftstag
im Juni 2003 in Berlin war
mehr als die Versammlung
von rund 400 Delegierten als
oberste demokratische Insti-
tution der DSTG. 

Er war eine eindrückliche
Manifestation des gewerk-
schaftlichen Willens und der
Solidarität der Beschäftigten
der Steuerverwaltung in
Deutschland. Es war der 15.
Steuer-Gewerkschaftstag
nach dem Kriege, nach der
Wiederbegründung der DSTG
in Beverungen (Weser) im Juni
1949.

Der Dritte 
Bundestag in Bres-
lau im Mai 1923
Die Tradition der DSTG und
ihrer Gewerkschaftstage
reicht indes viel weiter zurück.
Gegründet wurde die DSTG als
Bund Deutscher Reichssteuer-
beamten (BDR) im Jahre 1920
in Berlin.

Nach der Satzung des BDR
fand jedes Jahr ein Bundestag
statt, – so vor 80 Jahren der
Dritte Bundestag in Breslau
(3.–5. Mai) nach Veranstaltun-
gen in Berlin und Heidelberg.

Gewerkschaftstage fangen die
Berufspolitik wie in einem
Brennglas ein. Der Rückblick
auf die vergangene „Legisla-
turperiode“ und in den Anträ-
gen die Vorausschau auf die
nächste zeigen den politi-
schen Kurs der Gewerkschaft
in einem bestimmten Zeitab-
schnitt. Sie sind eine ergiebige
Quelle für denjenigen, der sich
mit der Gewerkschaftsge-
schichte befasst. 

Der Dritte Bundestag in Bres-
lau setzte Signale in der Kri-
senzeit einer galoppierenden
Inflation, von der besonders
hart und brutal der öffentliche
Dienst geschlagen war. 

Sozialer Hinter-
grund: die galoppie-
rende Inflation 

„Die Geschichte eines Deut-
schen“ heißt die eindrucksvolle
Autobiografie von Sebastian
Haffner (Erinnerungen 1914 –
1933 – DVA 2003). Haffner
beschreibt dort das Jahr 1923
mit seiner galoppierenden
Inflation und dem sozialpoliti-
schen Sprengstoff, den diese
Katastrophe gezündet hatte.
Der Vater von Sebastian Haff-
ner war Oberregierungsrat, zur
damaligen Zeit „ein hoher
preußischer Beamter“. Der Hin-
tergrund des Dritten Bundes-
tages wird besonders plastisch
deutlich, wenn man sich den
Alltag eines Beamten vor
Augen führt, wie Sebastian
Haffner ihn eindrücklich
beschreibt:

„So gestaltete sich äußerlich
das Leben in der Familie eines
hohen preußischen Beamten.
Am 31. oder ersten des Monats
bekam mein Vater sein
Monatsgehalt, das unseren
Lebensunterhalt darstellte –
Bankguthaben und Sparbriefe
waren längst wertlos gewor-
den. Wie viel das Gehalt wert
war, war schwer abzuschätzen:
sein Wert schwankte von
Monat zu Monat; einmal
konnten hundert Million eine
beachtliche Summe darstellen,
wenig später waren eine halbe
Milliarde ein Taschengeld. Auf
jeden Fall versuchte mein
Vater, eine Monatskarte für die
U-Bahn so schnell wie möglich
zu kaufen, so dass er wenig-
stens im nächsten Monat zur
Arbeit und nach Hause fahren
konnte, obwohl dieses Trans-
portmittel einen beträchtli-
chen Umweg und Zeitverlust
mit sich brachte. Dann wurden
Schecks für die Miete und das
Schulgeld ausgestellt, und am

Nachmittag ging die ganze
Familie zum Friseur. Was übrig
blieb wurde meiner Mutter
ausgehändigt – und am näch-
sten Tag stand die ganze Fami-
lie um vier oder fünf Uhr früh
auf, und fuhr mit dem Taxi
zum Großmarkt. Dort wurde
ein Großeinkauf organisiert
und innerhalb einer Stunde
wurde das Monatsgehalt eines
Oberregierungsrates für unver-
derbliche Speisen ausgegeben.
Noch vor Schulbeginn kehrten
wir nach Hause, mehr oder
weniger für eine einmonatige
Belagerung versorgt“.

In dieser Zeit bedrückender
existenzieller Nöte zeigte der
BDR Flagge. Die Delegierten
ließen ihrem Frust und ihrer
Wut in einem Nachkriegs-
deutschland freien Lauf, das
wie selten zuvor gebeutelt war
durch die rigorose Reparations-

politik der Siegermächte des
Ersten Weltkrieges, die
zwangsläufig in eine Inflation
einmünden musste. 

Wer 80 Jahre zurückblickt,
erfährt die Not der Kollegin-
nen und Kollegen, er spürt
aber auch, dass schon 1923
eine gewerkschaftliche Kraft
sich herangebildet hatte, die
die damalige junge Reichsfi-
nanzverwaltung wesentlich
mitprägen konnte und in Poli-
tik und Verwaltung starke
Beachtung fand.

Warum in Breslau?

Wie bei den Steuer-Gewerk-
schaftstagen war auch damals
die öffentliche Veranstaltung
Höhepunkt des Dritten Bun-
destages der ersten Steuerbe-
amtengewerkschaft auf
Reichsebene. 

Gewerkschaftstage –
ein Spiegel 
der DSTG-Geschichte
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Der Bundesvorsitzende Potzel
hatte die Chance, die Gewerk-
schaftsarbeit des BRD einer
breiten Öffentlichkeit vor
Augen zu führen und die auf-
geladene Stimmung in den
Finanzämtern und Landesfi-
nanzämtern (heute Oberfi-
nanzdirektionen) deutlich zu
machen. 

Warum fand der Dritte Bun-
destag in der niederschlesi-
schen Hauptstadt, in Breslau
statt?

Potzel gab in seiner Eröff-
nungsrede die Antwort: 

„Wir wollen damit, dass wir
nach Breslau gegangen
sind, uns die Möglichkeit
verschaffen, recht vielen
unserer Brüder im Osten
die Hand zum treudeut-
schen Brudergruß zu rei-
chen. Wir wollen Ihnen
danken für die Opfer, die
sie im Kampf um deutsches
Wesen gebracht haben,
und wollen sie bitten, im
festen Glauben an eine
bessere Zukunft auszuhar-
ren, bis auch für sie die
Stunde der Erlösung schla-
gen wird.“

Potzel prangerte damit die Tei-
lung Schlesien als Ergebnis der
Versailler Friedensverträge an,
nämlich die Abtretung weiter
Teile Oberschlesiens an Polen
und die Tschechoslowakei,
und erinnerte zugleich an die
Lage der Kolleginnen und Kol-
legen in den besetzten West-
gebieten des Reiches: am
Rhein und an der Ruhr, in
Westfalen, Baden und Hessen
und in der Pfalz, die zahlreiche
Delegierte nach Breslau ents-
andt hatten.

Hinter diesen vaterländischen
Tönen, die dem damaligen
Zeitgeist entsprachen, wurde
die aktuelle Gewerkschaftsar-
beit eher nüchtern und
zurückhaltend artikuliert.

Solidarität der Steu-
erbeamten im BDR

Der Dritte Bundestag sollte
dazu genutzt werden, die Ein-
heit und Solidarität der deut-

schen Reichssteuerbeamten
im BDR noch weiter zu festigen.

Immerhin gab es als Konkur-
renzorganisation die „Deut-
sche Finanzbeamten-Gewerk-
schaft“. Beide gewerkschaftli-
che Organisationen polemi-
sierten gegeneinander. Die
Deutsche Finanzbeamten-
Gewerkschaft umso stärker
gegen den BDR, je mehr der
BDR wuchs und er durch sei-
nen wachsenden Organisati-
onsgrad immer mehr der allei-
nige Gesprächspartner von
Politik und Verwaltung wurde. 

Arbeitsgemein-
schaft mit
Zollbeamten
Der BDR schlug die Brücke hin
zu den übrigen Reichsfinanz-
beamten, insbesondere den
Zollbeamten. Gebildet wurde
eine Arbeitsgemeinschaft mit
dem Bund Deutscher Reichsfi-
nanzbeamten, der überwie-
gend Zollbeamte organisierte -
die Vorläuferorganisation der
heutigen Arbeitsgemeinschaft
Finanzgewerkschaften von
DSTG und BDZ.

Die Arbeitsgemeinschaft
umfasste 46.000 Beamte, d. h.
70% aller Reichsfinanzbeamten.

Fazit: „Durch den Abschluss
der Arbeitsgemeinschaft Deut-
scher Steuer- und Zollbeam-
tenverbände haben wir uns zur
Vertretung der gemeinsamen
Fachfragen eine größere Stoß-
kraft verschafft und unserem
Bunde Sitz und Stimme in der
Bundesleitung des Deutschen
Beamtenbundes gesichert“.

Beamte aus ande-
ren Verwaltungen –
ihre Integration in
die Finanzverwal-
tung
Die junge Reichfinanzverwal-
tung brauchte dringend Perso-
nal, die Finanzreform von
Reichsfinanzminister Matthias
Erzberger  bedurfte der Umset-
zung. 

Zurückgegriffen wurde dabei
u. a. auf Beamte der Reichs-

bahn sowie auf Post- und
Telegrafenbeamte, die sich in
die junge Reichsfinanzverwal-
tung integrieren sollten. 

Wichtig war daher eine enge
Zusammenarbeit mit den Ver-
kehrsbeamten-Gewerkschaf-
ten, die von BDR und DBB mit
aller Kraft angestrebt wurde,
die aber offenbar auf Schwie-
rigkeiten stieß.

„Es wäre sehr zu wünschen,
wenn auch die Verkehrsbeam-
tenorganisationen nunmehr
den berechtigten Wünschen
des BDR Gerechtigkeit ange-
deihen ließ. Ziel ist es, diese
Kolleginnen und Kollegen im
BDR zu organisieren und
damit ihre Integration in die
Reichsfinanzverwaltung zu
fördern“. 

Präsident des Lan-
desfinanzamtes kri-
tisiert Gesetzesflut
Prominenz war – abgesehen
von einigen Provinzialland-
tagsabgeordneten – bei der
Öffnungsveranstaltung dünn
gesät. Immerhin richtete der
Präsident des Landesfinanz-
amtes Breslau, Hammann, ein
Grußwort an die Delegierten
und Gäste. Er machte die
besonderen Schwierigkeiten
der Besteuerung in  einer
galoppierenden Inflation
deutlich. Auf der Grundlage
von Steuergesetzen, die zur
Anpassung der Besteuerung
an die Geldentwertung aus
dem Boden gestampft wur-
den. Allein das Geldentwer-
tungsgesetz hatte die Ände-
rung von 14 Steuergesetzen
im Schlepptau.

„Wir haben geglaubt, wir
wären endlich soweit, dass
wir dieses Mal, wenn auch
nicht mit voll aufgebautem
Personal, doch wenigstens in
gewisse normale Verhältnisse
eindringen würden. 

Wir hatten gehofft, wir könn-
ten mit der Veranlagung der
Einkommens- und Vermö-
genssteuer und Zwangsanlei-
he Anfang Februar schon
beginnen, das hätte große

Erfolge gehabt, wäre eine
Entlastung der Steuerbeam-
tenschaft gewesen, eine fühl-
bare Entlastung.

Wir wären in normale Ver-
hältnisse gekommen.

Leider hat sich die Herausga-
be des Gesetzes über die Gel-
dentwertung so verzögert,
dass wir nun erst jetzt in die
Veranlagung hineinkommen.“

Unter großem Beifall appel-
lierte Hammann an die Dele-
gierten, sich den großen Auf-
gaben nach der Gründung
der Reichsfinanzverwaltung
zu stellen. Kreativität und
Pioniergeist seien wie nie
zuvor gefordert, diese histori-
sche Aufgabe anzupacken.
„Es ist entsetzlich, dass wir
wieder unter dem Druck
arbeiten müssen, wie er bis-
her war, aber wir müssen und
wollen das Beste hergeben,
um dem Reich, den Ländern
und Gemeinden das herbei-
zuschaffen an Steuern, was
wir irgendwie leisten kön-
nen“.

Die Wahlen: Potzel
zum Vorsitzenden
gewählt

Die Wahlen brachten dem
BDR seinen zweiten Vorsit-
zenden nach der Gründung.
Der erste Vorsitzende Pala-
schewski war im Februar
1923 plötzlich zurückgetre-
ten – „aus persönlichen
Gründen“. Kollege Potzel aus
Nürnberg hatte dieses Vaku-
um zunächst kommissarisch
ausgefüllt, bis der Dritte Bun-
destag ihn mit überzeugen-
der Mehrheit zum Bundes-
vorsitzenden wählte mit der
strikten Auflage: Er musste
seinen Wohnsitz von Nürn-
berg nach Berlin verlegen,
„um die Stetigkeit in der
Arbeit des Bundesleitung zu
gewährleisten“. 

Neben dem ersten Vorsitzen-
den wurden noch zwei Stell-
vertreter gewählt (Binge –
Hamburg, Jacob – Köln). Wei-
ter Mitglieder des Vorstandes
waren zwei Schriftführer,
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Tauschecke
� StAF aus Hessen sucht Tauschpartner aus Baden-Württemberg
(OFD Stuttgart) Tel.: 0 71 61 / 68 66 89.

� Welcher A9er möchte aus dem Bereich der OFD Chemnitz in den
Bereich der OFD Köln oder nach Niedersachsen wechseln? Bitte
meldet Euch dringend unter Tel.: 01 71 / 9 97 58 88 oder E-Mail:
regeena@gmx.de

� Steueroberinspektorin aus NRW, FA Köln (OFD Düsseldorf) z. Zt.
beurlaubt, sucht dringend aus familiären Gründen Tauschpartner/in
aus Rheinland Pfalz (OFD Koblenz). Versetzungsantrag wurde
gestellt. Auch Ringtausch möglich: Tel.: 06 51 / 9 93 11 84, E-Mail:
ThomasBruening@t-online.de

� St’in aus Hessen (OFD Ffm) sucht aus familiären Gründen drin-
gend einen Tauschpartner/in aus Niedersachsen (OFD Hannover) –
auch Ringtausch.

� Welcher A9’er (g. D.) möchte aus Niedersachsen in ein anderes
Bundesland wechseln und welcher A9’er (g. D.) möchte aus dem
Bundesgebiet nach Hessen wechseln. Bitte meldet Euch – wir ver-
suchen einen Ringtausch zu organisieren! Tel.: 0 61 01 / 58 01 06,
Mobil: 01 72 / 5 66 60 52 

� Steueramtsinspektor A 9 aus Berlin sucht dringend Tauschpart-
ner/in aus NRW, OFD Münster. Auch Ringtausch möglich. Verset-
zungsantrag wurde bereits gestellt. Tel.: 0 30 / 41 97 20 37 (d) oder
01 72 / 9 73 54 63 (p).

� StS’in z. a. (z. A. bis Ende Oktober 2003) mittlerer Dienst (A6) aus
Finanzamtbereich Land Brandenburg (OFD Cottbus) sucht aus priva-
ten Gründen ab sofort einen Tauschpartner in den Bereich der OFD-
Chemnitz (Sachsen). Bevorzugte Finanzämter Dresden I, II oder III.
(anke.d.schmidt@gmx.de).

� StAI’in (m. D.) aus Hessen (OFD Frankfurt) sucht aus familiären
Gründen dringend Tauschpartner/in aus Niedersachsen (OFD Han-
nover) – bevorzugt FA Stade/Zeven. Ein Versetzungsantrag wurde
bereits gestellt – evtl. auch Ringtausch. Tel.: (d) 0 69 / 25 45 20 38,
E-Mail: Minkath@web.de

� Steuerinspektorin aus NRW (OFD Düsseldorf) sucht aus fami-
liären Gründen dringend einen Tauschpartner/-in aus Niedersach-
sen (OFD Hannover). Der Versetzungsantrag ist bereits gestellt.
Bitte meldet Euch unter Tel.: 01 76 / 21 00 60 94

� StS’in aus Niedersachsen (FA Hannover-Land II) sucht dringend
aus familiären Gründen eine Tauschmöglichkeit in NRW (FÄ Sankt
Augustin, Bonn-Innenstadt, Bonn-Außenstadt, Euskirchen) oder FA
Bad Neuenahr-Ahrweiler (OFD Koblenz). Versetzungsantrag wurde
bereits gestellt! Tel.: 01 71 / 3 65 30 99, E-Mail: bettina.scherf-
@gmx.de 

Leserstimmen zu 
„Goethe im Finanzdienst“
Prof. Dr. Dr. h. c. Werner Keller,
Ehrenpräsident der Internatio-
nalen Goethe-Gesellschaft
Weimar: „Die Überraschung
war groß, als das neue Opus
hier ankam … Reich beschenkt,
darf ich Sie postwendend
beglückwünschen … Immer
wusste ich, was alles mir an
Vor- und Grundwissen über den
„amtlich tätigen“ Goethe fehlt.
Jetzt lernte ich tüchtig dazu …
Meinen Dank für die vielfältige
Unterrichtung.

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Jutta
Limbach, Präsidentin des Bun-
desverfassungsgerichts a. D.,
Präsidentin des Goethe Insti-
tuts Inter Nationes, München:
„Ich habe aus „Goethe im
Finanzdienst“ bereits Kostpro-
ben genommen und kann Sie
nur beglückwünschen. Der
Olympier ist immer wieder für
eine neue Facette des Lebens
gut und seien es die Steuern …“

Dr. phil. Habil. Jochen Golz,
Präsident der Goethe-Gesell-
schaft in Weimar: „Gern geste-
he ich, dass ich, wenngleich mit

dem politischen Goethe durch-
aus vertraut, aus den Darle-
gungen zur finanzreformeri-
schen Tätigkeit Goethes viel
gelernt habe … Ich kann nur
hoffen und wünschen, dass die
vertretenen Grundsätze auch
im politischen Handeln der
Gegenwart Platz greifen wer-
den.“

zwei Kassierer und neun Beisit-
zer. 

Die Wahl erfolgte nach einer
Satzungsänderung. Der Bun-
desvorstand wurde verkleinert
und ein übergeordnetes
Organ, der Bundesausschuss,
geschaffen, der aus dem Bun-
desvorstand und je einem Ver-
treter der Bezirksverbände
bestand. Daneben wurde dem
Bundesvorstand das Recht ein-
geräumt, bis zu fünf Mitglieder

zuzuwählen, „falls die Belange
irgendwelcher Beamtengrup-
pen im Bundesausschuss nicht
genügend vertreten sein soll-
ten“.

Wir wollen seinen Weg durch
die 20er Jahre im DSTG-Maga-
zin weiterverfolgen – in locke-
rer Folge. 

Paul Courth

Artikel wird im nächsten Heft
fortgesetzt.




